
a) Beschluss über das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 

BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 (1) BauGB  

 
   - In eigener Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr - 
 
Im Rahmen der Vorberatung nimmt der Ausschuss für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr 

die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ 

vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange zur Kenntnis und stimmt den in der Abwägungstabelle formulierten Beschlussempfehlungen der 

Verwaltung zu. Grundlage für den Beschluss ist die der Verwaltungsvorlage zur Sitzung des 

Ausschusses für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr am 29.09.2020 als Anlage beigefügte 

Zusammenfassung der Stellungnahmen mit Beschlussvorschlägen. Die Übersicht der 

Beschlussvorschläge ist Bestandteil des Beschlusses. Der abschließende Beschluss über das 

Abwägungsergebnis bleibt dem Rat der Stadt Rheinbach vorbehalten und wird diesem im 

Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss vorgelegt. 

 

 

b) Beschluss über den Entwurf und die Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) 

BauGB und die förmliche Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 

          - In eigener Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung und Verkehr – 

Der Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 68 "Pallottistraße" einschließlich des erweiterten 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird in der der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung: 

Umwelt, Planung und Verkehr am 29.09.2020 vorgelegten Fassung beschlossen und die vorliegende 

Begründung einschließlich der dazugehörigen Fachgutachten und der Vorprüfung des Einzelfalls 

werden gebilligt. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine ca. 5,27 ha große Fläche in zentraler 

Innenstadtlage der Rheinbacher Kernstadt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans schließt die 

Bestandsbebauung östlich und teilweise westlich der Pallottistraße mit ein. Zudem erstreckt sich der 

Geltungsbereich östlich der Bestandsnutzungen der Straße Stadtpark und erfasst dabei die Flächen 

nördlich der Gewässerflächen des Gräbbachs im Bereich zwischen den Straßen Drosselweg und 

Schützenstraße bis zur südlichen Grenze der Bestandsnutzungen, welche von der Schützenstraße bzw. 

der Koblenzer Straße erschlossen werden. In den Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die 



Grundstücke der Gemarkung Rheinbach, Flur 29 Flst. Nr. 160, 39, 66 und Nr. 59, Flur 28, Flst. Nr. 37, 

84, 313, 314, 38, 106, 108, 141, 139, 77, 33, 78, 82, 68, 98, 97, 104, 103, 102, 99, 100, 81, 79, 161, 162 

und Nr. 159 sowie Flur 27, Flst. Nr. 304, 309, 312, 247, 431 vollständig mit einbezogen. Die 

Grundstücke der Gemarkung Rheinbach Flur 29, Flst. Nr. 69, Flur 28 Flst. Nr. 143, 137, 105, 88, 118, 

und Nr. 25 sowie Flur 27, Flst. Nr. 427, 302, 310, 308, 305, 246 und Nr. 303 werden anteilig vom 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans ist dem beigefügtem Übersichtsplan (siehe Anlage 1) zu entnehmen. Geringfügige 

Änderungen des Plangebiets während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes besteht aus textlichen und zeichnerischen Festsetzungen sowie aus 

Hinweisen. Eine Begründung sowie die dazugehörigen Fachgutachten und die Vorprüfung des 

Einzelfalls sind beigefügt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung einschließlich der dazugehörigen Fachgutachten, die 

Vorprüfung des Einzelfalls und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen sind für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, für die Dauer einer angemessen längeren Frist gemäß § 13a 

Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziff. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit 

öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 

bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

vorgebracht werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben 

können. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung, dem 

Umweltbericht und von Angaben über die Verfügbarkeit umweltbezogener Informationen, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung abgesehen wird. § 4c BauGB ist ebenfalls nicht anzuwenden. 
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